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Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windkraft der Gemeinde 
Denklingen, Landkreis Landsberg am Lech 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr o.g. Schreiben bezieht sich auf das Verfahren der regionalen Raumordnungs- bzw. Flächen-
nutzungsplanung. Bei diesen Planungen spielt u.a. auch die Frage einer vorsorglichen Vermei-
dung ggf. eintretender Beeinträchtigungen von Richtfunkstrecken (Störung des Funkbetriebs) 
durch neu zu errichtende Bauwerke eine wesentliche Rolle. Daher möchte ich auf Folgendes 
hinweisen: 

• Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(BNetzA) teilt u.a. gemäß § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 09.05.2012 
die Frequenzen für das Betreiben von zivilen Richtfunkanlagen zu. Selbst betreibt sie 
keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA kann aber in Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren (z.B. im Rahmen des Baurechts oder im Rahmen des Bundesimmissionsschutzge-
setzes) einen Beitrag zur Störungsvorsorge leisten, indem sie Namen und Anschriften 
der für das Plangebiet in Frage kommenden Richtfunkbetreiber identifiziert und diese 
den anfragenden Stellen mitteilt. Somit werden die regionalen Planungsträger in die La-
ge versetzt, die evtl. betroffenen Richtfunkbetreiber frühzeitig über vorgesehene Bau-
maßnahmen bzw. Flächennutzungen zu informieren. 

• Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m 
sind jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der BNetzA 
zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe kann daher verzichtet werden. Im vorliegenden 
Fall wird diese Höhe jedoch erreicht bzw. überschritten. 

• Angaben zum geografischen Trassenverlauf der Richtfunkstrecken bzw. zu den ggf. ein-
tretenden Störsituationen kann die BNetzA nicht liefern. Im Rahmen des Frequenzzutei- 
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lungsverfahrens für Richtfunkstrecken prüft die BNetzA lediglich das Störverhältnis zu 
anderen Richtfunkstrecken unter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten, nicht 
aber die konkreten Trassenverhältnisse (keine Überprüfung der Bebauung und anderer 
Hindernisse, die den Richtfunkbetrieb beeinträchtigen können). Die im Zusammenhang 
mit der Bauplanung bzw. der geplanten Flächennutzung erforderlichen Informationen 
können deshalb nur die Richtfunkbetreiber liefern. Außerdem ist die BNetzA von den 
Richtfunkbetreibern nicht ermächtigt, Auskünfte zum Trassenverlauf sowie zu techni-
schen Parametern der Richtfunkstrecken zu erteilen. 

• Hinsichtlich einer Bekanntgabe von in Betrieb befindlichen Richtfunktrassen in Flächen-
nutzungsplänen, möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Verfahren nicht zwingend 
vorgeschrieben ist (keine Dokumentationspflicht) und nur eine dem Ermessen überlas-
sene Maßnahme zur vorsorglichen Störungsvermeidung darstellt, die auch durch die öf-
fentlichen Planungsträger nicht einheitlich gehandhabt wird. Eine Darstellung der Tras-
senverläufe in den Planunterlagen ist nur möglich, wenn die Betreiber dies ausdrücklich 
wünschen und mit einer Veröffentlichung ihrer Richtfunk-Standortdaten einverstanden 
sind (Datenschutz). Zu den Betreibern von Richtfunkstrecken gehören z.B. die in 
Deutschland tätigen großen Mobilfunkunternehmen. Diese erfüllen zwar einen öffentli-
chen Auftrag, sind jedoch untereinander Wettbewerber. Übersichten zu den Netzstruktu-
ren gehören daher zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen; ihre Veröffentlichung 
unterliegt grundsätzlich den Wettbewerbsstrategien der Betreiber. Unter Berücksichti-
gung dieser Bedingung und der hohen Anzahl laufend neu hinzukommender Richt-
funkstrecken ist es auf regionaler Ebene somit kaum möglich, ständig aktuelle Übersich-
ten zu führen. 

• Bei Vorliegen konkreter Bauplanungen von Bauwerken mit einer Höhe von über 20m 
(z.B. Windkraftanlagen), empfehle ich Ihnen, entsprechende Anfragen an mich (Anschrift 
lt. Kopfzeile dieses Briefes) zu richten. Bei Abforderung einer Stellungnahme sind bitte 
die geografischen Koordinaten (WGS 84) des Baugebiets anzugeben und ausreichend 
übersichtliches topografisches Kartenmaterial mit genauer Kennzeichnung des Baube-
reiches sowie das Maß der baulichen Nutzung zu übermitteln. 

• Unabhängig davon, dass es sich im vorliegenden Fall noch nicht um konkrete Baupla-
nungen handelt, habe ich zu Ihrer allgemeinen Vorinformation eine Überprüfung des an-
gefragten Gebietes durchgeführt. Der Anlage können Sie die dazu von mir ermittelten 
Koordinaten (WGS84) des Prüfgebiets (Fläche eines Planquadrats mit dem NW- und 
dem SO-Wert) sowie das Ergebnis entnehmen. 

• Die anliegende Übersicht gibt Auskunft über die als Ansprechpartner in Frage kommen-
den Richtfunkbetreiber. Da das Vorhandensein von Richtfunkstrecken im Untersu-
chungsraum allein kein Ausschlusskriterium für die Nutzung der Windenergie ist, emp-
fehle ich Ihnen, die Richtfunkbetreiber in die weiteren Planungen einzubeziehen. Je nach 
Planungsstand kann auf diesem Wege ermittelt werden, ob tatsächlich störende Beein-
trächtigungen von Richtfunkstrecken zu erwarten sind. 

Bei den Untersuchungen wurden Richtfunkstrecken militärischer Anwender nicht berück-
sichtigt. Diesbezügliche Prüfungsanträge können beim Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Fontainengraben 
200, 53123 Bonn, E-Mail: BAIUDBwToeB@Bundeswehr.org  gestellt werden. 

• Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch und wirtschaftlich sehr gefragte Kommuni-
kationslösung darstellt, sind Informationen über den aktuellen Richtfunkbelegungszu-
stand für ein bestimmtes Gebiet ggf. in kürzester Zeit nicht mehr zutreffend. Ich möchte 
deshalb ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Ihnen hiermit erteilte Auskunft nur für 
das Datum meiner Mitteilung gilt. 
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• Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der BNetzA werden nach bisherigem 
Stand durch die Planungen nicht beeinträchtigt. 

Falls sich Ihre Bitte um Stellungnahme ggf. auch auf die im Plangebiet zu berücksichtigenden 
Leitungssysteme, wie z.B. unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen 
oder Energieleitungen, bezieht, möchte ich darauf hinweisen, dass die BNetzA selbst über keine 
eigenen Leitungsnetze verfügt. Sie kann auch nicht über alle regional vorhandenen Kabeltras-
sen Auskunft erteilen, da das Führen entsprechender Datenbestände nicht zu ihren behördli-
chen Aufgaben gehört. Angaben über Kabel- bzw. Leitungssysteme im Planbereich können da-
her nur direkt bei den jeweiligen Betreibern oder den Planungs- bzw. Baubehörden vor Ort ein-
geholt werden. 

Zusätzliche Hinweise: 

• Bei der Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten für die Windenergienutzung 
nach § 8 Abs. 7 ROG, auf der Ebene der kommunalen Flächennutzungsplanung oder 
der konkreten Anlagegenehmigung nach BlmSchV empfiehlt die BNetzA, die Abstands-
maße zu Freileitungen der Hoch- und Höchstspannungsebene gem. DIN EN 50341-3-4 
wie folgt heranzuziehen: 

„Zwischen Windenergieanlagen und Freileitungen sind folgende horizontale Mindestab-
stände zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster Stellung und äußerstem ruhenden Lei-
ter einzuhalten: 

- 	für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen 3 x Rotordurchmesser; 
- 	für Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen> 1 x Rotordurchmesser. 

Wenn sichergestellt ist, dass die Freileitung außerhalb der Nachlaufströmung der Wind-
energieanlage liegt und der Mindestabstand zwischen der Rotorblattspitze in ungünstigs-
ter Stellung und dem äußeren ruhenden Leiter> 1 x Rotordurchmesser beträgt, kann auf 
die schwingungsdämpfenden Maßnahmen verzichtet werden. 

Weiterhin gilt für Freileitungen aller Spannungsebenen, dass bei ungünstiger Stellung 
des Rotors die Blattspitze nicht in den Schutzstreifen der Freileitung ragen darf." 

Bei derzeit bestehenden Nabenhöhen von Windkraftanlagen von 80 bis 140 m sowie Ro-
tordurchmessern von 70 bis 120 m regt die BNetzA an, die in der DIN genannten Maße 
als Abstände zwischen der Außengrenze des auszuweisenden Gebietes (Ebene Raum-
ordnung und kommunale Flächennutzungsplanung) als Ausschlusskriterien festzulegen, 
da ein anderweitig ermittelter „starrer" Abstandswert zwischen Windkraftanlage und Frei-
leitung nicht sachgerecht erscheint. 

• Darüber hinaus sind Betreiber von Windenergieanlagen seit August 2014 nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und der darauf erlassenen Anlagenregister-
Verordnung verpflichtet, der BNetzA unter anderem Standort und Leistung ihrer Anlagen 
zu melden. Die Meldepflicht umfasst dabei auch aufgrund von Bundesgesetzen erteilte 
Genehmigungen. Hierzu finden sich Formulare auf der Internetseite der BNetzA 
(http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Home/home  node.html). Sofern die Re-
gistrierung nicht erfolgt, reduziert sich der Anspruch auf finanzielle Förderung für die be-
treffende Anlage nach dem EEG auf null, was mit erheblichen finanziellen Auswirkungen 
verbunden sein kann. Die Meldung an das Register muss zusätzlich zur Beteiligung der 
Bundesnetzagentur als TOB am oben genannten Verfahren erfolgen. 
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Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so steht Ihnen zu deren Klärung die BNetzA, Referat 
226 (Richtfunk), unter der o.a. Telefonnummer gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 	 Anlage 

Petr 	sche 



Anlage 

Betreiber von Richtfunkstrecken 

Eingangsnummer: 10758 
Koordinaten-Bereich (WGS 84): NW: 10E4650 47N5328 

SO: 10E4900 47N5153 
Auskunftsersuchen von: Gemeinde Denklingen 
Für Baubereich: Denklingen, Landkreis Landsberg am Lech 
Bauplanung: Flächennutzungsplan - Teilplan Windenergie 

Betreiber und Anschrift: 

Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 23 - 25 	 80992 München 
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